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Die Übertragung 
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I.
Mit der Verordnung vom 21. Dezember 1948 (ZVOB1. 

48 S. 588) haben wir die bisher bedeutsamste Rechts
setzung unserer Zone auf dem Gebiet des Verfahrens
rechts vor uns. Sie wird nicht nur bei dem immer noch 
unverhältnismäßig hohen Anteil der Ehesachen an 
der Gesamtzahl der Zivilprozesse1) auf die Arbeits
verteilung unter den Zivilgerichten umstürzend ein
wirken, sondern im Hinblick auf die neben der Zu
ständigkeitsänderung stehenden Reformen dem Ehe
prozeß ein ganz neues Gesicht verleihen. Die aus der 
Durchführung dieses Gesetzes zu gewinnenden Er
fahrungen werden bei der fälligen Neuordnung unserer 
Gerichtsverfassung entscheidend ins Gewicht fallen.

Die Vorarbeiten an der Verordnung reichen weit bis 
in die Amtszeit des ersten Chefs der Deutschen Justiz
verwaltung zurück. Die Umgestaltung des Ehever
fahrens war eine Herzensangelegenheit E u g e n  
S c h i f f e r s ,  die er gegen eine überwältigende Op
position schon auf dem Salzburger Juristentage des 
Jahres 1928 verfochten hatte. Dieser fortschrittliche 
Jurist und hellhörige Kritiker, der es im Gegensatz 
zu den meisten Juristen seiner Generation vermochte 
— und vermag —, die Rechtsordnung nicht als unab
änderliche Gegebenheit, sondern als Entwicklungs
prozeß aufzufassen, hatte verstanden, daß gerade im 
Eheverfahren, in dem „die feinsten Nerven des Men
schen berührt werden“1 2), das sich aber trotzdem *n 
einer von den Parteien abgeschlossenen Sphäre und 
ihnen unverständlichen Formen abspielte, eine der 
Wurzeln der „Volksfremdheit des Rechts“ liege. Seine 
damaligen und nach 1945 wieder aufgenommenen Re
formpläne zielten nicht nur auf die Übertragung der 
Ehesachen an die Amtsgerichte, sondern auf die Bil
dung eines besonderen Familiengerichts beim Amts
gericht, das seine Entscheidungen im Verfahren der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit treffen sollte. Wenn es sich 
bei der praktischen Ausarbeitung des Gesetzes auch 
ergab, daß die durch das materielle Eherecht beding
ten Prozeßvorschriften im Rahmen der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit keinen Platz fanden und eine so er
hebliche ad hoc vorzunehmende Angleichung an den 
Zivilprozeß verlangten, daß sich eine grundsätzliche 
Aufgabe des Streitverfahrens nicht mehr gerechtfer
tigt hätte, so wird gleichwohl das Verfahren vor den 
neuen Eheabteilungen der Amtsgerichte in der Praxis 
eine große Ähnlichkeit mit dem Verfahren aufweisen, 
das dem Schöpfer der Idee der „Familiengerichte“ 
vorgeschwebt hat.

II
Mehr noch als materiellrechtliche Gesetze haben 

verfahrensrechtliche Neuregelungen die Eigenschaft, 
daß ihr Bestand von ihrer Bewährung jp der Praxis 
abhängig ist. Die Geschichte unserer Rechtsentwick
lung kennt zahlreiche Beispiele von Prozeßreformen, 
die mit großen Erwartungen in die Welt gesetzt wur
den und es dann doch nicht vermochten, ihren Berech-

1) Im Jahre 1948 waren im Zonendurchschnitt 80,8% aller 
bei den Landgerichten in erster Instanz anhängig gewordenen 
Prozesse Ehesachen.

2) Schiffer, Verhandlungen des 35. Deutschen Juristentages, 
Bd. II S. 103.

tigungsnachweis zu erbringen, sei es, daß die Praxis, 
wo es ihr freistand, keinen Gebrauch von ihnen machte, 
sei es, daß ihre erzwungene Anwendung zu so schwe
ren Mißständen führte, daß eine neuerliche Änderung 
unabweisbar wurde. In diesem Zusammenhang ist es 
wichtig, zu vermerken, daß die vorliegende Verord
nung den turbulenten Zeitumständen die seltene Ge
legenheit verdankt, ihr wichtigstes Prinzip schon vor 
ihrem Inkrafttreten in der Praxis zu erproben. In den 
beim Zusammenbruch von 1945 am schwersten mit
genommenen Ländern, insbesondere in Brandenburg 
und Sachsen-Anhalt hatten die Verkehrsnöte und der 
Richtermangel die Justizverwaltungen gezwungen, die 
zeitweise Übertragung der Ehesachen an die Amts
gerichte anzuordnen und in einigen Landgerichts
bezirken ist diese Anordnung heute noch in Kraft. Bei 
den Beratungen der Verordnung ergab sich nun die 
bemerkenswerte Tatsache, daß die Justizministerien 
der Länder, die die Übertragung erprobt hatten, mit 
der gleichen Entschiedenheit für den Erlaß der Ver
ordnung eintraten, mit der andere Länder Bedenken 
äußerten. Es wird nicht verwundern, daß die gesetz
gebenden Faktoren denjenigen Äußerungen das grö
ßere Gewicht beimaßen, die sich auf eine — wohl 
analysierte — Erfahrung stützen konnten.

Übrigens waren es nicht allein amtliche Stimmen 
aus jenen Ländern, die sich für die jetzt vorliegende 
Regelung einsetzten. Unaufgefordert gingen der 
Deutschen Justizverwaltung Berichte und Anregungen 
zu — von Richtern, von örtlichen Rechtsausschüssen, 
als Ergebnis von Justizausspracheabenden usw. —, in 
denen übereinstimmend die dauernde Übertragung der 
Ehesachen an die Amtsgerichte gefordert wurde. In 
einem dieser Länder war bei den Nächstbeteiligten, 
nämlich bei den Amts- und Landgerichten eine ent
sprechende Umfrage veranstaltet worden, deren Er
gebnis wörtlich wiedergegeben werden mag, da seine 
Begründung die beim Erlaß der Verordnung unter 
anderen maßgebend gewesenen Motive ausgezeichnet 
wiedergibt: Die Übertragung der erstinstanzlichen Zu
ständigkeit für Ehesachen an die Amtsgerichte, so heißt 
es, ist deshalb zweckmäßig, weil sie 
,,a) den Rechtssuchenden räumlich näher liegen, als die 

Landgerichte;
b) auch dem Gefühl und dem Vertrauen des Volkes 

näher stünden als diese;
c) in der Regel die Möglichkeit haben, Parteien und 

Zeugen unmittelbar zu vernehmen, während die 
Landgerichte diese Vernehmungen meist im Wege 
der Rechtshilfe durchführen ließen und ihnen da
durch (da sie dieses Verfahren nicht selten auf die 
Parteien selbst ausdehnen), in nicht wenigen Fäl
len der persönliche Eindruck fehlt, der in Ehe
sachen oft von aussschlaggebender Bedeutung ist;

d) für die sonstigen, mit der Ehescheidung in Zu
sammenhang stehenden Verfahren (Unterhaltspro
zesse, Streitigkeiten um den Hausrat, Sorgerechts
entscheidungen usw.) zuständig sind, und es daher 
zweckmäßig wäre, daß der gesamte Komplex der 
Familienstreitigkeiten vor ein und demselben Ge
richt verhandelt würde.“

Man sieht: es spricht eine gute Zahl gewichtiger 
Gründe für diese Maßnahme; wenn die Präambel der 
Verordnung daneben noch die dringende Notwendig
keit einer Entlastung der Landgerichte (und Oberlan
desgerichte) erwähnt, so geht es hier wie so oft, daß 
die Not der Stunde nur den letzten Anstoß verlieh; 
daß sie das Zustandekommen einer Reform beschleu
nigt hat, die um ihrer selbst willen wünschenswert war.
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